
ARTIKEL IV
Die Schiedsausschüsse sind von jeder deutschen Provinzial- oder Lan

desarbeitsbehörde zu errichten.

ARTIKEL V
Der SchiedsausschuB besteht aus einem Vorsitzenden und einer gleichen 

Zahl von Beisitzern, bis zu fünf pon jeder Seite, als Vertreter der Arbeit
geber und Arbeitnehmer!^

ч ' ARTIKEL VI f : '  :  ■
1. Der Vorsitzende des Schiedsausschusses wird von der deutschen 

Provinzial- oder Landesarbeitsbehörde aus einer zu diesem Behuf g'emäß 
Absatz 2 dieses Artikels auf gestellten Vorsitzenden-Liste ausgewählt und 
bestellt.

2. Die Vorsitzenden-Liste wird von der deutschen Provinzial- oder Lan
desarbeitsbehörde aufgestellt und soll aus Personen bestehen, die

(a) anerkannt demokratische Grundsätze haben;
(b) in Fragen der Produktion, Arbeit und Arbeitsbeziehungen eine aus

reichende Sachkunde besitzen;
(c) sowohl für die Vertreter der Gewerkschaften*wie die der Arbeit 

geber annehmbar sind.
3. Die Vorsitzenden-Listen der Schiedsausschüsse werden für die Dauer 

von drei Jahren aufgestellt. Die darin benannten Personen koi&men für 
eine Wiederernennkng in Betracht, falls sie noch die Erfordernisse des 
Absatzes 2 dieses Artikels erfüllen.

ARTIKEL VII
1. Die Beisitzer der Schiedsausschüssb werden von der deutschen Pro

vinzial- oder Landesarbeitsbehörde aus den zu diesem Behuf aufgestellten 
Beisitzer-Listen ausgewählt und bestellt. Die Listen sollen genügend sach
kundige Personen in der Reihenfolge ihrer Berufszugehörigkeit enthalten4

2. Die deutschen Provinzial- oder Landesarbeitsbehörden stellen zwei 
Beisitzer-Listen auf:

(a) Die Arbeitnehmer-Liste ist auf Grund der Vorschläge der Gewerk
schaften oder der Gewerkschaftsverbände aufzustellen. y

(b) Die Arbeitgeber-Liste ist auf Grund der Vorschläge der Arbeitgeber 
oder der anerkannten Arbeitgeberverbände aufzustellen.

ARTIKEL VIII
Die Unterbreitung einer Streitigkeit zur Schlichtung durch den Schieds

ausschuB darf, falls nicht die Voraussetzungen des Artikels II, Absatz 2, 
vorliegen, nur unter Zustimmung der streitigen Parteien erfolgen.


